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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Die am Standort westlich der Ortslage Hermannshof bestehenden Anlagen des ört-

lich ansässigen Landwirtschaftsbetriebes und des Betriebes der die Biogasanlage 

betreibt werden derzeit auf der Basis von immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungen und Baugenehmigungen betrieben. 

Die gesetzlichen Vorgaben für Energieerzeugungsanlagen auf der Basis von erneu-

erbaren Energien unterlagen in den zurück liegenden Jahren einem stetigen Wan-

del. Sowohl die planungsrechtlichen Anforderungen als auch die geänderten tech-

nischen Normen stellen die Betreiber zunehmend vor neue Herausforderungen. 

Die derzeit gültigen Genehmigungen der am Standort betriebenen Energieerzeu-

gungsanlagen basieren auf der Grundlage der planungsrechtlich geregelten Zuläs-

sigkeiten des vorhandenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogasanlage Hermannshof“. 

Dieser wurde ergänzt durch die Regelungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr.1 „Biogasanlage Hermannshof“, die am 26.10.2018 rechtswirksam bekannt ge-

macht worden ist. 

Städtebauliche Zielstellung der Gemeinde ist die Weiterentwicklung des bestehen-

den, standortgebundenen Energieschwerpunktes Hermannshof zu einer netzdien-

lichen, bedarfsgerechten erneuerbaren Energiedrehscheibe. Hierzu zählen:  

(1) Aufbereitung von Biogas zu Biomethan mit Einspeisung in das Gasnetz (Ver-

sorgungssicherheit, Flexibilisierung der EE-Erzeugung),  

(2) Rückgewinnung und stoffliche Nutzung von CO₂ aus dem Prozess (Minderung 

klimaschädlicher Emissionen, regionale Wertschöpfung),  

(3) Erhalt und Optimierung der Nahwärmeversorgung über flexible BHKW-Be-

triebsweisen, sowie  

(4) die Option zur Einbindung von Batteriespeichern als netzstabilisierende Infra-

struktur.  

Diese Zielsetzung ist kommunalpolitisch getragen, an Leitlinien von Klima-, Um-

welt- und Ressourcenschutz (§ 1 Abs. 5, Abs. 6 Nr. 7, 11 BauGB; § 1a BauGB) 

ausgerichtet und räumlich-funktional begründet: Die Bündelung sämtlicher Anla-

genteile am bestehenden Standort Hermannshof vermeidet neue Zersiedlungsef-

fekte, minimiert Flächeninanspruchnahme, nutzt vorhandene Erschließungs- und 

Netzanschlüsse und reduziert zusätzliche verkehrliche und immissionsschutzrecht-

liche Betroffenheiten. Von früher erwogenen Auslagerungen (z. B. Lüdershagen) 

wird bewusst abgesehen, um räumliche Folgewirkungen zu vermeiden und Syner-

gien am etablierten Standort zu heben. 

Mit Antrag vom 20.11.2023 hat die Landwirtschaftliche Dienstleistungen & Biogas 

Hermannshof GmbH (nachfolgend Investor) bei der Gemeinde Saal gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB beantragt, ein Verfahren zur Aufstellung der Änderung des Bebau-

ungsplans Nr.1 einzuleiten. Der Investor plant die Erweiterung/Modernisierung der 

bestehenden Ernergieerzeugungsanlagen. 

Für die Biogasanlage am Standort Hermannshof will der Investor die Biogaspro-

duktion auf den vornehmlichen Einsatz von Reststoffen in Form von Rindermist 
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sowie Rindergülle umstellen. Das so erzeugte Biogas soll zu Biomethan aufbereitet 

und in das Erdgasnetz einspeist werden. Das ebenfalls enthaltene Kohlendioxid 

wird veredelt und verflüssigt. Die Errichtung der Biogasaufbereitungsanlage sowie 

CO2-Verflüssigungsanlage erfolgt am Standort Hermannshof.  

Die vorhandenen Verbrennungsmotoranlagen werden zur Deckung des Eigenener-

giebedarfs sowie zur Versorgung des angeschlossenen Wärmenetzes weiter betrie-

ben. Da das Platzangebot zur Errichtung der erforderlichen Anlagenkomponenten 

am Standort nicht ausreichend ist, ist eine Anpassung und Ausweitung des Bebau-

ungsplans am Standort erforderlich. 

Im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der bestehenden 

symbiontischen Effekte zum vorhandenen Anlagenstandort soll der Geltungsbe-

reich des Bebauungsplan Nr. 1 um die entsprechende anliegende Fläche erweitert 

werden. 

Der Bebauungsplan Nr. 1 „Biogasanlage Hermannshof“ der Gemeinde Saal (dama-

lige Gemeinde Bartelshagen II) wurde gemäß Schreiben vom 20. Februar 2009 

(AZ: 47.10) des Landkreises Nordvorpommern als höhere Verwaltungsbehörde 

durch Fristablauf genehmigt (Genehmigungsfiktion).  

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB am 

09.04.2009 in Kraft getreten. 

Mit Beschluss vom 29.09.2015 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Saal als 

Rechtsnachfolger der Gemeinde Bartelshagen II die 1. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 1 „Biogasanlage Hermannshof“ in der Fassung vom September 2015 als 

Satzung beschlossen.  

Die 1. Änderung des Bebauungsplans ist mit der Bekanntmachung gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB nach der Genehmigung des Landkreises Nordvorpommern am 

26.10.2018 rechtswirksam in Kraft getreten. 

Mit Beschluss vom 24.09.2024 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Saal die 

Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Biogasanlage Hermanns-

hof“ beschlossen. 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 

2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

21. November 2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. 

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. I S. 189) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern 

(Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F. der Bekanntmachung vom 16. 

Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 270 ber. S. 351), zuletzt geändert durch Artikel 4 

des Gesetz vom 18. März 2025(GVOBl. M-V S. 130, 136) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. 

Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 

NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V S.66), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBI. MV S. 546) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. 

der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. 

M-V S. 130) 

o Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldge-

setz - LWaldG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-

V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 

(GVOBl. M-V S. 790, 794) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Saal in der aktuellen Fassung 

 

2.2 Planungsgrundlagen 

o Amtliches Liegenschaftskataster, sowie Geodaten des Landeamtes für in-

nere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Amt für Geoinformation, Ver-

messungs- und Katasterwesen, Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin von 

2023  

o Lagebezug: ETRS89. UTM 33N, EPSG-Code 25833; Höhenbezug DHHN2016 

o Lageplan von Niersberger Umwelttechnik und Engineering, Juli 2025 
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3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der Planzeichnung im 

Maßstab 1:1500 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 13,6 ha. Er 

umfasst die Flurstücke, 17/2 , 17/3, 17/7 (tlw.) der Flur 5, Gemarkung Hermanns-

hof und 34/1, 34/2, 34/4, 35/3, 35/5, 35/6, 35/7 und 36 der Flur 1 in der Gemar-

kung Hermannshof. 

 

4. Vorgaben aus übergeordneten Planungen 

Raumordnung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 

sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfas-

sende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben 

in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger 

der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Fest-

legungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 

Raums. Für gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine Anpassungspflicht. 

Bei den Grundsätzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemäß § 3 Abs. 

1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums 

als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessens-entscheidungen. Für 

nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigungspflicht.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Saal ergeben sich die Ziele, Grunds-

ätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechtsgrundla-

gen: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, zuletzt geändert 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) 

• Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 

1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 

vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

• Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Vorpommern (RREP VP) vom 20.09.2010; zuletzt geändert mit Bekannt-

machung vom 17. Oktober 2023 (GVOBl. M-V Nr. 22/2023) 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür sind § 4 Abs. 

1 ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB. 

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ord-

nung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem 

Zusammenhang entscheiden also die Dimension der vorhandenen Landwirtschaft-

lichen Anlagen und Anlagen der Erneuerbaren Energieerzeugung, die Besonderheit 
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des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte Raumfunk-

tionen, die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren 

Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Als Vorgabe für die Bauleitplanung aus übergeordneten landesplanerischen Ziel-

stellungen ergibt sich eine Prüfpflicht der Städte und Gemeinden, ob der Flächen-

bedarf für die vorgesehene siedlungsräumliche Nutzung innerhalb der bestehen-

den Siedlungsfläche abgedeckt werden kann.  

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern enthält für das 

Plangebiet die zeichnerischen Darstellungen Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und 

Vorbehaltsgebiet Tourismus (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Auszug aus dem LEP 2016 

Für die Beurteilung des in Rede stehenden Vorhabens sind hier insbesondere fol-

gende Ziele und Grundsätze relevant. 

Z 4.5 (2) bestimmt, dass die landwirtschaftliche Nutzung auf Flächen ab der Wert-

zahl 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden dürfen. Davon ausge-

nommen sind landesweit und regional bedeutsame gewerbliche und industrielle 

Standorte einschließlich ihrer Erweiterungen. Vorliegend handelt es sich um einen 

regional vorgeprägten bedeutsamen landwirtschaftlichen und gewerblichen Be-

triebsstandort und dessen Erweiterung. Zudem befinden sich die Bodenwertzahlen  

Standort 



S e i t e  | 8 

 

 

Bearbeitungsstand: November 2025  2. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 
„Biogasanlage Hermannshof“ der Gemeinde Saal 

 
Begründung                                                                                                                                        

in den zum neuen Planungsraum hinzugezogenen Flächen in einem Bereich von 

25-30. Mithin wird das Ziel erfüllt und die Nutzungsform kann geändert werden.  

G 4.5 (5) besagt, dass auch außerhalb der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft zur 

Existenzsicherung und Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe bei flächenbean-

spruchenden Maßnahmen durch andere Raumnutzungen der Flächenentzug so ge-

ring wie möglich gehalten werden soll. Der Erweiterung und Erneuerung von zu-

gehörigen Anlagen zum Betriebsstandort soll zur Reduzierung der Flächenneuin-

anspruchnahme Vorrang vor Neubauten eingeräumt werden. In dem Geltungsbe-

reich befinden sich bereits Bestandsanalgen für den ansässigen Landwirtschafts-

betrieb sowie für den Betrieb zur Erzeugung Erneuerbarer Energieanlagen, die der-

zeit auf der Basis von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Bauge-

nehmigungen betrieben werden. Diese Anlagen sollen nunmehr gemäß den unter 

1. genannten Planungszielen erweitert werden. Die Erweiterungsflächen umfassen 

Flächen, die bereits baulich mit Hallen und einer Getreidetrocknungs- und -lage-

rungsanlage vorgeprägt sind. Des Weiteren umfassen die Erweiterungsflächen Flä-

chen, die bereits teilweise für die Lagerung von Agrarprodukten (Strohballen) ge-

nutzt werden. Ebenso prägte die Erweiterungsfläche eine bereits abgebrochene 

Tierhaltungsanlage für die Schafhaltung und die zugehörigen umliegenden Weide- 

und Auslaufflächen sowie ein in der Weidefläche liegendes gesetzlich geschütztes 

Biotop, das entsprechend in der weiteren Planung erhalten werden soll.  

Durch einen Brand im Jahr 2024 wurde eine der beiden bestehenden Hallen des 

Landwirtschaftsbetriebes so geschädigt, dass ein Abbruch und Ersatzneubau not-

wendig wurde.  

Die vorhandene Bebauung im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 1 „Biogasanlage 

Hermannshof“ schöpft bereits alle zulässigen Bauflächen inklusive der festgesetz-

ten maximalen GRZ von 0,40 komplett aus. Dementsprechend ist das Erweite-

rungs- und Erneuerungspotenzial komplett ausgeschöpft. Um zukünftig konkur-

renzfähig wirtschaften zu können, müssen allerdings weitere Erweiterungen am 

Standort Hermannshof vorgenommen werden. Aus betriebswirtschaftlichen Grün-

den würde eine Auskopplung dieser Anlagen (Erweiterungen) an einen Alternativ-

standort zu erheblichen Mehrkosten führen und ist somit nicht zielführend.  

Da das LEP-Ziel Z 4.5 (2) befolgt wird, ist eine Inanspruchnahme und der damit 

verbundenen Nutzungsänderung der nunmehr hinzugezogenen landwirtschaftlich 

genutzten Flächen vereinbar mit den Zielen der Landesplanung und dem o.g. 

Grundsatz G 4.4 (5). 

Z 4.5 (12) fordert, dass auf geeigneten Standorten die betrieblichen und überbe-

trieblichen Voraussetzungen für die Produktion land- und forstwirtschaftlicher Bio-

masse als nachwachsende Rohstoffe im stofflichen und energetischen Bereich ge-

nutzt werden sollen. Bei der Erzeugung landwirtschaftlicher Biomasse sind die 

Funktionen von Böden, Gewässern, Grundwasserressourcen und der biologischen 

Vielfalt zu beachten. Am Standort Hermannshof werden bereits Futterreste und 

Abprodukte von regionalen Tierhaltungsanlagen zu Biogas verarbeitet. Ebenso 

wird auf eigenen Produktionsflächen erzeugte landwirtschaftliche Biomasse zur 

Energiegewinnung genutzt. Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit 
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erneuerbaren Energieträgern kommt weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Be-

sonders im Vordergrund bei der Stromerzeugung steht unteranderem die Nutzung 

von Biomasse und Abprodukten der Tierproduktion. Bei der Erzeugung der Bio-

masse für die Energieerzeugung werden die benannten Funktionen beachtet. 

In Bezug auf die im LEP 2016 ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete Tourismus wird 

im Ziel Z 4.6 (4) gefordert, dass in den Vorbehaltsgebieten die Sicherung der 

Funktion für Tourismus und Erholung besonderem Gewicht beigemessen werden 

soll. Im hier vorliegenden Fall der Flächen, die zusätzlich überplant werden sollen 

ist diese Tourismus und Erholungsfunktion nicht gegeben, da wie schon vorher 

beschrieben die Fläche wesentlich landwirtschaftlich genutzt wurde. Dementspre-

chend ist im Rahmen der Abwägung zum formulierten Ziel Z 4.6 (4) des LEP 2016 

hier eine Vereinbarkeit herstellbar, da die bisherige Nutzung der Flächen für den 

Tourismus nicht gegeben war und aufgrund der Vorprägung auch zukünftig nicht 

als Fläche für eine touristische Nutzung im Gemeindegebiet vorgesehen wird. 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern in der rechtswirksamen 

Fassung der Ersten Änderung von 2013 wird derzeit fortgeschrieben. Der erste 

Entwurf mit Stand 2024 wird im Folgenden bereits in die Ausführungen integriert.    

Die zeichnerischen Darstellungen im RREP Vorpommern für das Plangebiet sind 

wie folgt (siehe Abbildung 2): 

• Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und 

• Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landespflege Tourismus (siehe Abbil-

dung 1). 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem ersten Entwurf des RREP 2024 (Gesamtfortschreibung) 

Standort 
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Für die Beurteilung des in Rede stehenden Vorhabens sind hier insbesondere fol-

gende Ziele und Grundsätze relevant. 

4.5 (1) und (2) legt fest, dass wegen der Bodengebundenheit der Landwirtschaft 

die Sicherung und Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe sowohl innerhalb so-

wie auch außerhalb der Vorbehaltsgebiete gewährleistet werden sollen. Insbeson-

dere soll ein Entzug landwirtschaftlicher Nutzflächen durch andere Raumnutzungen 

so weit als möglich vermieden werden, zumindest soll bei einem notwendigen Flä-

chenentzug die betriebliche Existenz nicht gefährdet werden. Somit sollen land-

wirtschaftliche Nutzungsflächen auch außerhalb der Vorbehaltsgebiete prioritär 

vom Wirtschaftszweig Landwirtschaft einschließlich Erschließung neuer Standorte 

für die Tierhaltung gesichert und Möglichkeit zur Weiterentwicklung Einzug genutzt 

werden. Außerdem sollen sie bei der Landschaftspflege unterstützt werden. 

In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll die landwirtschaftliche Nutzung auch 

in den vor- und nachgelagerten Bereichen erhalten werden. Eine Umwandlung der 

landwirtschaftlichen Fläche zugunsten anderer raumbedeutsamer Planungen, Maß-

nahmen und Vorhaben ist nur im unbedingt nötigen Umfang zulässig. Dafür soll 

eine Prüfung von Standortalternativen nachgewiesen werden.  

Aufgrund der Arrondierung der vorhandenen betrieblichen Infrastruktur an die Flä-

chenerweiterung der Planung und nicht vorhandener Alternativen in gleicher Art 

und Güte im Gemeindegebiet ist dies mit der vorliegenden Planung gegeben. 

Weiterführend wird in 4.5 (4) ergänzt, dass die Veredelung, Weiterverarbeitung 

und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte ausgebaut und geför-

dert werden soll. Dies ist mit der Planung gegeben. 

Ebenso wird in 4.5 (5) ergänzt, dass die regionale Land- und Forstwirtschaft zur 

Produktion land- und forstwirtschaftlicher Biomasse als nachwachsende Rohstoffe 

im stofflichen und energetischen Bereich beitragen soll. Dies ist mit der Planung 

auch vereinbar. 

dass landwirtschaftlich genutzten Böden durch eine umweltverträgliche und stand-

ortgerechte Bewirtschaftung in ihrer natürlichen Ertragsfähigkeit gesichert werden 

sollen. Flächenentzug und Zerschneidung durch entgegenstehende Nutzungen 

müssen vermieden bzw. auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. 

Vorliegend sollen intensive bewirtschaftete Ackerflächen mit Bodenwertzahlen von 

etwa 22 umfunktioniert werden. Die Flächen sollen die vorhandene Tierhaltungs- 

und Erneuerbare Energieanlage ergänzen. Mit einer Bodenwertzahl von 22 liegt 

eine niedrige Ertragsfähigkeit vor. Da die Tierhaltung eine Form der Landwirtschaft 

ist, wird dem Grundsatz entsprochen.  

Im Ziel 5.3 (Energie) (1) und (2) wird erläutert, dass in allen Teilen der Pla-

nungsregion eine bedarfsgerechte, zuverlässige, preiswerte, umwelt- und ressour-

censchonende Energieversorgung zu gewährleisten ist. 

Durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizienz und 

die Nutzung regenerativer Energieträger soll die langfristige Energieversorgung si-

chergestellt werden. Bei der Energieerzeugung soll insgesamt eine CO2-neutrale 

Gesamtbilanz angestrebt werden.  
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Da nachwachsende Rohstoffe fossile Ressourcen in vielen Bereichen ersetzen kön-

nen, tragen sie dazu bei, deren begrenzte Vorräte für nachfolgende Generationen 

zu schonen. Als Erwerbsalternative bzw. Einkommensdiversifizierung für landwirt-

schaftliche Betriebe spielt die Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen in Vor-

pommern eine besondere Rolle. Aufgrund der Flächenausstattung und des hohen 

Biomassepotenzials (u. a. Anteil Stilllegungsflächen, Forstrückstände, Ölsaaten-

produktion) ist der Anbau nachwachsender Rohstoffe eine langfristige Perspektive.  

Dies ist mit der vorhandenen Planung auch vereinbar. 

Des Weiteren führt 5.3 (9) auf, dass die Netzinfrastrukturen im Hinblick auf die 

zunehmende Einspeisung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen angepasst 

und bedarfsgerecht ausgebaut werden sollen. Dabei ist eine weitgehende Parallel-

führung und Bündelung von Leitungen mit vorhandener Infrastruktur anzustreben. 

Aufgrund der Nutzungen der bereits vorhandenen Netzinfrastrukturen am Standort 

erfüllt die Planung dieses Ziel. 

 Mit Stellungnahme vom 22.07.2025 bestätigt das Amt für Raumordnung und Lan-

desplanung Vorpommern, dass die hiesige 2. Änderung des Bebauungsplans den 

Zielen der Raumordnung nicht entgegensteht. 

 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördenverbindliches Handlungs-

programm der Gemeinde. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechtswirkungen im 

Verhältnis zum Bürger nach außen. Er verursacht dennoch rechtliche Wirkungen 

von erheblicher Reichweite. Er bildet den örtlichen Rahmen, der durch das Ent-

wicklungsgebot des § 8 Absatz 2 BauGB bestimmt ist. 

Die Gemeinde Saal verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan und hat 

seit 2016 ein offenes Verfahren zur Ergänzung des Flächennutzungsplans für das 

Gebiet der ehemaligen Gemeinde Barthelshagen II. Seit dem Enturf der I. Ergän-

zung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Saal vom 12.01.2017 wurde das 

Verfahren nicht weitergeführt. 

die Gemeinde Saal beabsichtigt, die 2. Änderung des Bebauungsplans „Biogasan-

lage Hermannshof“ als vorzeitigen Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 fortzuführen. 

Hintergrund ist die gesamtstaatlich wie kommunal dringliche Sicherung der Ener-

gieversorgung und -resilienz. Der Ausbau der erneuerbaren Energien – hier die 

Weiterentwicklung der Biogaserzeugung einschließlich Gasaufbereitung und Netz-

einspeisung – liegt gesetzlich im überragenden öffentlichen Interesse und dient 

der öffentlichen Sicherheit; dies stellt § 2 EEG 2023 ausdrücklich klar. Der Bebau-

ungsplan wird im Entwurf außerdem Batteriespeicheranlagen in den Katalog der 

im SO EE festgesetzen Nutzungen mit aufnehmen. § 11c EnWG ordnet an, dass 

deren Errichtung und Betrieb im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Diese 

Wertungen sind in der Abwägung maßgeblich zu berücksichtigen.  
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Das Vorhaben zielt – gestützt auf die bestehende Energiestruktur am Standort – 

auf eine Umstellung von der primären Vor-Ort-Verstromung hin zu einer bedarfs-

gerechten, netz- und versorgungssicherheitsorientierten Nutzung: Biogas aus der 

bestehenden Anlage wird zu Biomethan aufbereitet und in das Gasnetz einge-

speist; das im Prozess anfallende CO₂ soll nicht emittiert, sondern verflüssigt und 

stofflich genutzt werden (u. a. regionale Lebensmittel-/Getränkeindustrie). Die 

BHKW-Kapazität bleibt zur Stabilisierung der Nahwärmeversorgung und zur Eigen-

bedarfsdeckung erhalten. Diese Ausrichtung folgt der Notwendigkeit, erneuerbare 

Erzeugung zeitlich zu flexibilisieren und netzkompatibel zu machen und trägt so-

wohl zur Versorgungssicherheit der Region als auch zur Treibhausgasminderung 

bei. Die fachliche Grundlogik – Umstellung auf Biomethan, Netzeinspeisung, CO₂-

Rückgewinnung, Aufrechterhaltung der Wärmenetze – ist in der Vorhabenskon-

zeption bereits dargelegt worden. 

Die Gemeinde ist sich der planungsrechtlichen Anforderungen bewusst. Der Weg 

über § 8 Abs. 4 BauGB setzt zweierlei voraus: dringende Gründe und die Verein-

barkeit mit der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung. Die Dringlichkeit folgt 

aus den genannten gesetzlichen Wertungen und dem Erfordernis, die bestehende 

erneuerbare Erzeugung von Energie in eine versorgungsrelevante, netzdienliche 

Betriebsweise zu überführen. § 2 EEG hebt die besondere Bedeutung erneuerbarer 

Energien ausdrücklich auf das Niveau des überragenden öffentlichen Interesses 

und der öffentlichen Sicherheit; diese gesetzliche Vorpriorisierung ist nach auch 

im Rahmen des § 8 BauGB in die Abwägung einzustellen.  

Zur zweiten Voraussetzung wird festgehalten: Die beabsichtigte städtebauliche 

Entwicklung der Gemeinde umfasst – jenseits der kartographischen Darstellung im 

FNP-Entwurfsstand 2017 – die Weiterentwicklung eines vorhandenen, standortge-

bundenen Energie-Sondergebiets hin zu einer flexiblen erneuerbaren Energiedreh-

scheibe (Biogasaufbereitung mit Einspeisung, CO₂-Rückgewinnung, Aufrechterhal-

tung der Nahwärme). Diese Zielrichtung ist aus Sicht der Gemeinde integraler Be-

standteil einer vorausschauenden Daseinsvorsorge und ordnet sich in die energie- 

und klimapolitischen Leitplanken des Gesetzgebers ein.  

Die Rechtsprechung verlangt insoweit 

„eine gewisse Einbettung des vorzeitigen Bebauungsplans in die zum Zeitpunkt 

seiner Aufstellung vorhandenen Vorstellungen der Gemeinde von ihrer städte-bau-

lichen Entwicklung“ (VGH München, U. v. 15.01.1997 – 26 N 96.2907 – juris, Rn. 

18). 

Dies ist vorliegend nicht zweifelhaft. Für das Plangebiet und seine Umgebung lie-

gen keine konkreten Planungs- und Entwicklungsabsichten der Gemeinde Saal vor, 

die einer Verwirklichung des auf dem Plangebiet beabsichtigten Vorhabens entge-

genstünden. 

Die Fortführung als vorzeitiger Bebauungsplan ist damit – trotz des bekannten 

FNP- Entwurfsstands von 2017 – der geeignete Weg, um ohne Zeitverlust eine 

geordnete, am öffentlichen Interesse ausgerichtete städtebauliche Entwicklung am 

bestehenden Energiestandort zu sichern.  



S e i t e  | 13 

 

 

Bearbeitungsstand: November 2025  2. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 
„Biogasanlage Hermannshof“ der Gemeinde Saal 

 
Begründung                                                                                                                                        

Vor diesem Hintergrund strebt die Gemeinde an, die 2. Änderung des Bebauungs-

plans als vorzeitigen Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 zu legitimieren. Ziel ist es, 

die planungsrechtliche Grundlage zeitnah zu schaffen, um den in § 2 EEG gesetz-

lich vorgezeichneten Beschleunigungsauftrag praktisch wirksam werden zu lassen 

und die Energieversorgung in der Region belastbar zu stärken.  
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5. Beschaffenheit des Plangebietes 

Der Betriebsstandort der bereits vorhandenen landwirtschaftlich Anlagen sowie der 

Anlagen zur Erzeugung der Erneuerbaren Energien befindet sich westlich der Orts-

lage Hermannshof.  

Auf den Plangebietsflächen des rechtswirksamen B-Plan Nr. 1 „Biogasanlage Her-

mannshof“ werden bereits eine Biogasanlage mit Nebenanlagen betrieben. Ebenso 

ist dort ein Landwirtschaftsbetrieb ansässig.  

Die derzeit betriebene Biogasanlage besteht im Wesentlichen aus dem Annahme-

tank, dem Fermentern 1 und 2 und den zugehörigen Dosierern, dem Nachgärer, 

dem Gärproduktlager I bis III, der Gärproduktetrocknung den Blockheizkraftwer-

ken, Silagelagerflächen sowie der Schaltanlage für die Stromübergabe und Neben-

anlagen. 

Auf dem Landwirtschaftshof sind eine Maschinenhalle, eine Getreidehalle sowie die 

sich zwischen diesen beiden Gebäuden befindende Getreidetrocknung vorhanden. 

Die Getreidehalle ist nach einem Brandschaden nicht mehr nutzbar und muss kom-

plett ersetzt werden. 

Als Büroraum dient derzeit ein mobiler Container. Rund 60 m südlich der BHKW-

Lagerhalle befindet sich das Wohnhaus des Betriebsinhabers. 

Die Erschließung des Standortes erfolgt im Nordosten ausgehend vom asphaltier-

ten Wiesenweg über eine aufgeschotterte Zufahrt. Eine weitere Zuwegung bietet 

sich über die Hermannshäger Straße.  

Im Westen sowie im Süden wird der Standort nahezu vollständig von einer Baum-

reihe eingefasst. Im Nordwesten befindet sich ebenfalls eine Baumreihe, die den 

Blick auf die Anlage aus dieser Richtung verschattet.  

Die Freiflächen (Erweiterungsflächen) innerhalb des Geltungsbereichs unterliegen 

einer regelmäßigen Mahd. Durch die täglichen Betriebsabläufe, die regelmäßige 

Befahrung mit land-wirtschaftlicher Großtechnik und eine kontinuierliche Mahd hat 

sich hier ein über-aus artenarmer Vegetationsbestand eingestellt.  

Nationale Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzes sowie Europäische Schutzge-

biete werden durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht berührt. 

Allerdings befindet sich im Bereich der Erweiterungsflächen ein gesetzlich ge-

schützte Biotope, dass erhalten werden soll. 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

Aufgabe des Bebauungsplans ist es, eine städtebauliche Ordnung gemäß den in § 

1 Abs. 3 und 5 BauGB aufgeführten Planungsleitsätzen zu gewährleisten. Im Sinne 

einer baulichen Verdichtung, zur Gewährleistung einer städtebaulichen Entwick-

lung und Ordnung sowie zur gestalterischen Einflussnahme ist es erforderlich, 

diese Ansprüche über eine Bebauungsplanung festzuschreiben. 

Im Planteil I des Bebauungsplan Nr. 1 „Biogasanlage Hermannshof“ wurde ein 

Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung aus Biomasse“ 

festgesetzt. Diese Sondergebietsfestsetzung soll im Rahmen der 2. Änderung des 

B-Plans Nr. 1 „Biogasanlage Hermannshof“ nicht geändert werden. 

Innerhalb dieses Gebietes sind Gebäude und Nutzungen zulässig, Errichtung und 

dem Betrieb von Biogasanlagen einschließlich der hierzu notwendigen Nebenbau-

ten und deren technische Erschließung. Zulässig sind insbesondere Fahrsiloanla-

gen, Annahmegebäude/BHKW, Fermenter, Nachgärer, Gärrestbehälter, abfluss-

lose Sammelgruben, Gebäude und Anlagen zur Wärmeerzeugung, -lieferung und 

-nutzung sowie Separation, Trocknung und Verarbeitung von Biogas und Gärres-

ten, Büro- und Sozialgebäude, Wohnungen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

die den Einrichtungen des Sondergebietes zugeordnet und ihnen gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen zur Holztrocknung und 

Verarbeitung, Betriebstankstellen.  

Die Investitionsabsichten des Investors zielen auf die Ergänzung der bestehenden 

Biogasanlage ab. Die Biogasanlage am Standort Hermannshof will die Biogaspro-

duktion auf den vornehmlichen Einsatz von Reststoffen in Form von Rindermist 

sowie Rindergülle umstellen. Das erzeugte Biogas soll zu Biomethan aufbereitet 

und in das Erdgasnetz einspeist werden. Das ebenfalls enthaltene Kohlendioxid 

wird veredelt und verflüssigt. Die Errichtung der Biogasaufbereitungsanlage sowie 

CO2-Verflüssigungsanlage erfolgt am ebenfalls am Standort Hermannshof.  

Die vorhandenen Verbrennungsmotoranlagen werden zur Deckung des Eigenener-

giebedarfs sowie zur Versorgung des angeschlossenen Wärmenetzes weiter betrie-

ben. Da das Platzangebot zur Errichtung der erforderlichen Anlagenkomponenten 

am Standort nicht ausreichend ist, ist eine Anpassung und Ausweitung des Bebau-

ungsplans am Standort zwingend erforderlich. 

Dementsprechend werden die Plangebietserweiterung des Planteil I und die Textli-

chen Festsetzungen angepasst und ergänzt. 
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6.1 Städtebauliches Konzept  

Aufgrund der baulichen und immissionsrechtlichen Vorprägung des Standortes soll 

mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Biogasanlage Hermannhof“ eine 

planungsrechtliche Absicherung für den Fortbestand und der standortangemesse-

nen Weiterentwicklung der oben beschriebenen Nutzungen ermöglicht werden. Es 

soll Investitions- und Planungssicherheit geschaffen werden.  

Mit der Überplanung eines vorgeprägten, immissionsträchtigen Standortes werden 

keine artfremden Nutzungen zugelassen. Weder die Qualität noch die Quantität 

der Immissionswirkungen wird sich grundlegend verändern. Die gute Erschließung 

und der große Abstand zu Wohnnutzungen mindern allgemein anerkannte Kon-

flikte, so dass auch mit der Überplanung eine städtebauliche Grundordnung abge-

sichert wird, die im Sinne des Gesetzgebers eben keine erheblichen oder nachhal-

tigen Umweltauswirkungen erzeugt. 

Zielstellung der Gemeinde Saal ist es, auch weiterhin mit den vorhandenen Anla-

gen der Erneuerbaren Energien und der Anlagen des Landwirtschaftsbetriebes ein 

verträgliches Immissionsniveau für das Umfeld des Anlagenstandortes und der in 

diesem Sinne möglichen Anlagenerweiterungen zu gewährleisten. Im nordöstli-

chen Teil des Geltungsbereiches soll eine Fläche für die geplanten Erweiterungen 

für Anlagen der Biogasproduktion, -aufbereitung, -veredelung und -einspeisung 

sowie Anlagen der Erzeugung von Erneuerbaren Energien vorgesehen werden. Im 

restlichen Planungsgebiet (ursprünglicher Planteil I) sind keine Veränderungen 

vorgesehen.  

Die Begrenzung der Immissionswirkungen, die darauf hinausläuft, die vorherseh-

baren Umweltauswirkungen zu beschränken, stellt sich vor dem Hintergrund der 

einschlägigen Rechtsprechung als ein nach § 11 Abs. 2 BauNVO unbedenklicher 

Weg dar, die Art der Nutzung gebietsadäquat zu steuern. 

 

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes nach § 11 Abs. 2 BauNVO „Ener-

giegewinnung aus Biomasse“ ist erforderlich, um die funktional zusammenge-

hörigen Anlagen einer Biogasanlage planungsrechtlich zu bündeln und von allge-

meinen Baugebieten abzugrenzen. Der Gebietszweck dient der geordneten Unter-

bringung aller wesentlichen Anlagenteile der Biogasproduktion samt technischer 

Erschließung. Die ausdrücklich genannten Nutzungen (Fahrsilos, Annahme, Fer-

menter/Nachgärer, Gärrestlager, abflusslose Gruben, Wärmebereitstellung und -

nutzung, Separation/Trocknung, BHKW) sind betriebsnotwendig für die sichere, 

emissionsarme und wirtschaftliche Fahrweise. Büro-/Sozialräume sowie unterge-

ordnete Betriebstankstellen sichern Betriebsablauf und Arbeitsschutz. Betriebslei-

ter-/Inhaberwohnungen werden zugelassen, jedoch der Anlage zugeordnet und in 

Grundfläche untergeordnet, um ständige Betriebsbereitschaft, Überwachung und 

Störfallprävention zu gewährleisten.  

Die weiter gefasste Zweckbestimmung nach § 11 Abs. 2 BauNVO „Erneuerbare 

Energien“) ermöglicht die Kopplung von Biogas-/Biomethanerzeugung, 
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Aufbereitung und Netzeinspeisung mit ergänzenden EE-Anlagen (PV) sowie Power-

to-X-Komponenten (Elektrolyseur, Wasserstoff-Erzeugung/-Speicherung, CO₂-

Verflüssigung, CNG/LNG). Damit wird Sektorenkopplung, Abwärmenutzung und 

Spitzenlastmanagement am Standort städtebaulich gesichert. Die Zulassung der 

Nebenanlagen (Fahrsilos, Lagerbehälter, Wirtschaftsdüngerlager, Verarbei-

tung/Separation/Trocknung/Lagerung von Gärresten, Wasserbehälter) ist tech-

nisch zwingend. Die Einbeziehung von Aufbereitung und Einspeisung reduziert 

Transportverkehre, bündelt Emissionen, stärkt Versorgungssicherheit und dient 

Klimaschutz-Zielen. Untergeordnete Betriebswohnungen sichern Bereitschafts-

dienst, ohne eine allgemeine Wohnnutzung zu eröffnen. Tankstellen für gasför-

mige/kohlenstoffarme Kraftstoffe sind zulässig, soweit sie unmittelbar an den An-

lagenzweck anknüpfen und CO₂-Minderungen bewirken; eine gebietsverträgliche 

Ausgestaltung und Immissionsvorsorge wird über gesonderte textliche Festsetzun-

gen, Abstände und Nebenbestimmungen sichergestellt. Das SO EE schafft so einen 

rechtssicheren Rahmen für die notwendigen Anlagen. 

Technische Aufbauten wie Schornsteine, Abluftkamine, Blitzschutz, Lüftungs-

rohre sind funktionsbedingt höhenrelevant. Eine Ausnahmemöglichkeit stellt si-

cher, dass Emissionsquellen ordnungsgemäß abgeführt, Druckverluste minimiert 

und Brandschutz/Blitzschutz eingehalten werden. Die Ausnahme bleibt auf tech-

nisch notwendige Bauteile beschränkt und wahrt das Orts- und Landschaftsbild, 

da Volumen und Aufenthaltsräume nicht vergrößert werden. Die Konkretisierung 

erfolgt über Höhenangaben im Bebauungsplan. 

Die GRZ 0,40 steuert Flächeninanspruchnahme und Versiegelung im stärker be-

hälter- und lagergeprägten Biogassektor. Sie ist, bezogen auf das Sondergebiet 

EE, ausreichend um Flächen für technische Anlagen, Ver- und Entsorgungswege, 

Sicherheitsabstände, Rangierflächen zu gewährleisten. Die Begrenzung der GRZ 

auf 0,4 dient überdies dem Boden- und Gewässerschutz, reduziert Wärmeinseln 

und gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Betriebsgröße (behälterdominierte Nut-

zung) gesichert. 

 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1.1.1 Das sonstige Sondergebiet Energiegewinnung aus Biomasse (SO EB 

I) dient gemäß § 11 Absatz 2 BauNVO der Errichtung und dem Betrieb 

von Biogasanlagen einschließlich der hierzu notwendigen Nebenbau-

ten und deren technische Erschließung. Zulässig sind insbesondere 

Fahrsiloanlagen, Annahmegebäude/BHKW, Fermenter, Nachgärer, 

Gärrestbehälter, abflusslose Sammelgruben, Gebäude und Anlagen 

zur Wärmeerzeugung, -lieferung und -nutzung sowie Separation, 

Trocknung und Verarbeitung von Biogas und Gärresten, Büro- und 

Sozialgebäude, Wohnungen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

die den Einrichtungen des Sondergebietes zugeordnet und ihnen ge-

genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen 

zur Holztrocknung und Verarbeitung, Betriebstankstellen. 
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1.1.2 Das sonstige Sondergebiet „Erneuerbare Energien“ (SO EE) dient ge-

mäß § 11 Absatz 2 BauNVO der Errichtung und dem Betrieb von Bio-

gas-/Biomethanerzeugungs-, aufbereitungs- und -einspeisungsanla-

gen einschließlich der Nebenanlagen wie Fahrsilos und Lagerbehälter 

sowie deren technische Erschließung. Zulässig sind Fahrsiloanlagen, 

Annahmegebäude, Blockheizkraftwerke (BHKW), Fermenter, Nachgä-

rer, Gärrestbehälter, abflusslose Sammelgruben, Gebäude, Wasser-

behälter, bauliche Anlagen zur Wirtschaftsdüngerlagerung mit erfor-

derlichen Nebenanlagen und Anlagen zur Verarbeitung, Separation, 

Trocknung, Lagerung von Gärresten, Photovoltaikanlagen, Batterie-

Energie-Speicher-System, Elektrolyseur zur H2-Gewinnung, Wohnun-

gen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die den Einrichtungen des 

Sondergebietes zugeordnet und ihnen gegenüber in Grundfläche und 

Baumasse untergeordnet sind, Gebäude und Anlagen zur Verarbei-

tung, Aufbereitung und Einspeisung von Biogas, CNG- und LNG-Gas. 

Anlagen zur Erzeugung, Aufbereitung und Lagerung von Wasserstoff, 

CO2-Verflüssigungen und Treibstoff, die CO2-reduzierend und klima-

schützend sind, sind ebenso zulässig wie Tankstellen. 

 

1.1.3 Ausnahmen gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO vom Höchstmaß der festge-

setzten Höhen baulicher Anlagen sind innerhalb des Sonstigen Son-

dergebietes „Erneuerbare Energien“ (SO EE) und „Energiegewinnung 

aus Biomasse“ (SO EB I) für technische Aufbauten wie Schornsteine, 

Abluftkamine, Blitzschutzanlagen oder Lüftungsrohre zulässig. 

1.1.4 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet 

"Energiegewinnung aus Biomasse" (SO EB I) gemäß § 17 Absatz 1 

BauNVO auf 0,40 begrenzt. 

1.1.5 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet 

"Erneuerbare Energien" (SO EE) gemäß § 17 Absatz 1 BauNVO auf 
0,40 begrenzt. 

 

6.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft 

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde über 

§ 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maßnahmen 

bzw. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft festzusetzen.  

Auf den mit A markierten Flächen werden die bestehenden Gehölze zum Erhalt 

festgesetzt. 

Die mit B markierten Flächen sind durch Baumpflanzungen und Gehölze bereits 

ökologisch etabliert und nun zum Erhalt festgesetzt. 
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Fläche C dient dem gesetzlich geschützten Biotop (Kleingewässer) innerhalb der 

Anlage als Pufferstreifen und wird zum Erhalt festgesetzt. 

Fläche D (Sichtschutzwall) dient der teilweisen Kompensation von Eingriffen in Bo-

den, Natur und Landschaft (KM-1). Auf Ihr sollen standortheimische Gehölze an-

gepflanzt werden. Am Randbereich von Fläche D sollen zudem strukturreiche Ele-

mente geschaffen werden, die der Zauneidechse als Lebensraum dienen. Eine ge-

naue Maßnahmenbeschreibung kann dem Umweltbericht entnommen werden. 

Fläche E dient als zusammenhängende Grünlandfläche dem Storch, der seinen 

Horst im OT Hermannshof hat, als Nahrungsfläche. 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1.2.1 Fläche A, B, C sind in ihrem ökologischen Zustand zu erhalten und 

nicht zu verändern. 

1.2.2 Die mit D gekennzeichnete Fläche (Sichtschutzwall) ist als Feldhecke 

zu bepflanzen. Es sind standortheimische Gehölzarten zu verwenden. 

Am süd-östlichen Rand der Feldhecke sind Strukturelemente in Form 

von Sandhaufen, Totholzelemten und Feldsteinhaufen anzulegen, die 

der Zauneidechse als Ersatzhabitat dienen. 

1.2.3 Die mit E gekennzeichnete Fläche (Grünland) ist als extensive Mäh-

wiese zu pflegen und dem Storch dauerhaft als Nahrungsfläche zu 

erhalten. 

Neben den Festsetzungen mit Bodenbezug wurden im Bebauungsplan die arten-

schutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen als Hinweise mit aufgenommen. Diese 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen auf 

den Artenschutz dienen der Sicherstellung, dass durch die Umsetzung des Bebau-

ungsplans keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG ausgelöst werden und die ökologische Funktion der betroffenen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

 

6.4 Wald 

Die Forstbehörde machte in ihrer Stellungnahme vom 27.03.2025, auf die sich 

mittlerweile zu Wald -nach Landeswaldgesetz M-V- entwickelte Fläche im westli-

chen Teil des Geltungsbereichs aufmerksam. Diese Fläche wurde als Kompensati-

onsfläche für den Ursprungsbebauungsplan mit Gehölzen bepflanzt. In der 2. Än-

derung des Bebauungsplans wurde die Fläche nun als Waldfläche festgesetzt. Es 

wurde darauf verzichtet die Baugrenze an die Waldabstandsgrenze zu verlegen, 

da die angrenzenden baulichen Anlagen bereits bestehen und nicht davon ausge-

gangen werden muss, dass Gefährdungen von der Waldfläche auf die angrenzen-

den Anlagen oder von den Anlagen auf die Waldfläche ausgehen. 
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6.5 Umweltprüfung  

Im Rahmen der Aufstellung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes ist die Durch-

führung einer Umweltprüfung notwendig. Aus diesem Grund wird eine Umweltprü-

fung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die Ergebnisse der Umweltprüfung wer-

den im Umweltbericht dargestellt der Teil der Begründung zu diesem Bebauungs-

plan ist. 

 

6.6 Verkehrskonzept 

Die Erschließung des Standortes erfolgt im Nordosten ausgehend vom asphaltier-

ten Wiesenweg über eine aufgeschotterte Zufahrt. Sie dient der Anfahrt zu den 

Gärproduktlagern und den Fahrsilos, in der nördlichen Hälfte des Bebauungspla-

nes. An der östlichen Grenze wird eine Zufahrt zu den ehemaligen Rinderställen 

wieder genutzt. Sie dient der Anfahrbarkeit der Biogasaufbereitungs- und Kohlen-

stoffdioxidverflüssigungsanlage. Der Einfahrbereich ist im Bebauungsplan kennt-

lich gemacht. Eine weitere Zuwegung bietet sich über die Hermannshäger Straße 

sie dient der Zuwegung eines Wohnhauses auf der Fläche und den südlich gelege-

nen landwirtschaftlichen Anlagen. Die nördlichen und südlichen Zuwegungen 

schließen übergeordnet an die Ortsdurchfahrt L 211 an, die östliche Zufahrt 

schließt direkt an diese an. Nach derzeitigem Kenntnisstand lassen sich keine we-

sentlichen Änderungen des gegenwärtig vorhandenen Transportaufkommens ab-

leiten. 

Die teilweise Hinzunahme des Flurstücks 17/7 in den Geltungsbereich, dient der 

Festsetzung einer Straßenbegrenzungslinie. Ausgehend von der Straßenbegren-

zungslinie wird die nach § 31 Abs. 1 StrWG-M-V definierte Anbauverbotszone von 

20 Meter durch die Festsetzung einer von Bebauung freizuhaltende Fläche gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr . 24 im Bebauungsplan gesichert. 
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7. Immissionsschutz 

Im Rahmen der geplanten Erweiterung der Biogasanlage Hermannshof ergeben 

sich verschiedene Emissionen, die im Genehmigungsprozess und in der bauleitpla-

nerischen Abwägung berücksichtigt wurden. Grundsätzlich gilt, dass die Anlage 

technisch so ausgelegt ist, dass im Regelbetrieb keine erheblichen stofflichen 

Emissionen entstehen. Dennoch lassen sich verschiedene Emissionsarten unter-

scheiden: 

Geruchsemissionen: 

Die Geruchsausbreitung wurde auf Grundlage der Geruchs-Immissionsrichtlinie 

(GIRL) bewertet. Dabei sind insbesondere Emissionen aus der Lagerung und dem 

Eintrag von Wirtschaftsdüngern sowie den Feststoffdosierern relevant. Für einzelne 

Anlagenteile (z. B. Lagerhalle für Wirtschaftsdünger, Feststoffdosierer, Gärrestvor-

lagebehälter) wurden spezifische Geruchsemissionsfaktoren angesetzt. Bei Dosier- 

und Umlagerungsvorgängen entstehen kurzzeitig höhere Geruchsstoffkonzentrati-

onen, die durch technische Maßnahmen (z. B. geschlossene Hallen mit Folientoren, 

Abdeckung von Behältern) deutlich reduziert werden. Die nächstgelegene Wohn-

bebauung liegt mit rund 335 m Entfernung von der Biogasanlage in einem ausrei-

chenden Abstand, sodass keine erheblichen Geruchsbelastungen zu erwarten sind. 

Ammoniak- und Stickstoffemissionen: 

Die Emissionen aus der Lagerung und Behandlung von Gärresten und Wirtschafts-

düngern wurden anhand standardisierter Emissionsfaktoren ermittelt. Die wesent-

liche Quelle ist die Gärresttrocknungsanlage, die jedoch nur bedarfsweise betrie-

ben wird. Insgesamt ergeben sich Ammoniakemissionen in der Größenordnung wie 

in früheren Prognosen (ca. 0,78 kg/h), ohne dass negative Auswirkungen auf na-

hegelegene Schutzgebiete festgestellt wurden. Auch mit der Erweiterung ist nicht 

von einer relevanten Mehrbelastung auszugehen. 

Luftschadstoffe aus den BHKW-Anlagen: 

Die bestehenden Blockheizkraftwerke (BHKW) bleiben erhalten, ihre Betriebsweise 

wird jedoch zugunsten der Eigenstromversorgung und Wärmenutzung angepasst. 

Dadurch werden beide Aggregate künftig nur selten parallel im Volllastbetrieb ge-

fahren, sodass die Gesamtemissionen aus den Verbrennungsmotoren (u. a. CO, 

NO₂, Formaldehyd) verringert werden. Die Abgasableitung erfolgt über 10 m hohe 

Schornsteine, wodurch eine ausreichende Verdünnung und Ausbreitung sicherge-

stellt ist. 

Schallemissionen: 

Neben den bestehenden Anlagen entstehen durch die Biogasaufbereitungsanlage 

(BGAA), die CO₂-Verflüssigungseinheit sowie durch Verdichter und Kühlsysteme 

zusätzliche Geräuschquellen. Nach den vorliegenden Gutachten werden die maß-

geblichen Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nut-

zungen weitgehend eingehalten. Zu Überschreitungen kommt es Nachts am IO 3 

durch die bestehende Getreidetrocknungsanlage und die BGAA und CO2 Verflüssi-

gungsanlage und ebenfalls nachts am IO 1 durch die BGAA und CO2 Verflüssi-

gungsanlage.  
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Auf Grundlage der schalltechnischen Prognose des TÜV Nord vom 12. Mai 2025 

wurden für die geplante Biogasaufbereitungsanlage und die CO₂-Verflüssigungs-

einheit maximale Schallleistungspegel festgelegt, um die Einhaltung der Immissi-

onsrichtwerte gemäß TA Lärm an den nächstgelegenen Wohnnutzungen sicherzu-

stellen. 

 

Die Festsetzung dient dem Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Geräusche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB. 

Geringfügige technische Abweichungen einzelner Aggregate können zugelassen 

werden, sofern nachgewiesen wird, dass die Gesamtimmission am maßgeblichen 

Immissionsort unverändert bleibt oder sich verbessert. Die Überwachung der Ein-

haltung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde im Rahmen des immissi-

onsschutzrechtlichen Verfahrens. 

Die A-Bewertung ist ein Frequenzfilter, der die Empfindlichkeit des menschlichen 

Gehörs berücksichtigt. 

Das Ohr reagiert z. B. empfindlicher auf Töne im Bereich 1 000–4 000 Hz und 

weniger auf sehr tiefe oder sehr hohe Töne. Daher werden Geräusche „A-bewer-

tet“, um die gemessene Lautstärke an die menschliche Wahrnehmung anzupassen. 

Das Ergebnis wird mit der Einheit dB(A) angegeben. 

 

Folgende Festsetzung wurde getroffen: 

1.3.1. Zur Gewährleistung des Immissionsschutzes gegenüber den angrenzen-

den schutzbedürftigen Nutzungen sind für die nachfolgenden Anlagenteile 

der Biogasanlage folgende maximal zulässige A-bewertete Schallleis-

tungspegel festgesetzt: 

• Biogasaufbereitungsanlage (BGAA) – Kompressor: LWA= 90 

dB(A) 

• CO₂-Verflüssigung – Kompressor: LWA= 90 dB(A) 

• CO₂-Verflüssigung – Kühlwassersystem: LWA= 90 dB(A) 

Abweichungen einzelner Komponenten von diesen Werten sind zulässig, 

sofern nachgewiesen wird, dass sich unter Berücksichtigung aller Anla-

genteile keine Erhöhung der maßgeblichen Immissionspegel an den 

nächstgelegenen Immissionsorten ergibt. 

Der Nachweis ist der zuständigen Immissionsschutzbehörde vorzulegen. 

 

Störfallrelevante Emissionen: 

Für den unwahrscheinlichen Fall einer Leckage oder eines Brandes in den Gasspei-

chern wurde eine Ausbreitungs- und Wirkungsanalyse nach KAS-18 und KAS-32 

durchgeführt. Dabei wurden Szenarien zu Gasfreisetzungen, toxischen Wirkungen 

durch Schwefelwasserstoff, möglichen Explosionen sowie Wärmestrahlung be-

trachtet. Selbst im „Dennoch-Störfall“ bleiben die relevanten Wirkungen (z. B. 
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toxische Wirkung bis max. 130 m, Wärmestrahlung bis ca. 90 m) innerhalb der 

betriebseigenen Flächen, sodass keine benachbarten Schutzobjekte betroffen sind. 

Fazit: 

Die Erweiterung der Biogasanlage Hermannshof führt zwar zu zusätzlichen Emis-

sionsquellen, diese sind jedoch durch technische Maßnahmen und ausreichende 

Abstände so begrenzt, dass keine erheblichen oder unzumutbaren Belastungen für 

benachbarte Wohnnutzungen oder Schutzgebiete zu erwarten sind. Geruchs- und 

Ammoniakemissionen bewegen sich im Rahmen der bisherigen Prognosen, die 

Luftschadstoffe der BHKWs werden durch optimierte Betriebsweise reduziert, und 

auch Geräuschemissionen bleiben innerhalb der zulässigen Immissionsrichtwerte. 

Zudem zeigt die Störfallanalyse, dass selbst unter ungünstigen Bedingungen keine 

Gefährdung benachbarter Schutzobjekte eintritt. 
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8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Der Planungsraum ist medial bereits vollständig erschlossen.  

Die Einleitung von Abwasser in Grund- oder Oberflächengewässer ist nicht vorge-

sehen. 

 

8.2 Gewässer 

Der Planungsraum liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Nach Landeswas-

serrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete sowie 

überflutungsgefährdete Flächen sind nicht vorhanden oder betroffen. 

Mit landwirtschaftlichen Abprodukten verunreinigtes Niederschlagswasser und 

Gärrückstände sind zu sammeln und landwirtschaftlich zu verwerten. Vorausset-

zung dafür ist, dass die zur Düngung verwerteten Gärrückstände sachgerecht an-

gewendet werden.  

Zudem ist nachzuweisen, dass die Gesundheit von Menschen und Haustieren nicht 

geschädigt, der Naturhaushalt nicht gefährdet wird und die Gärrückstände in der 

Lage sind, als organische Düngemittel das Wachstum von Pflanzen wesentlich zu 

fördern.  

Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Silage, Silagesickersaft und Gärsubstrat 

müssen so beschaffen und so eingebaut sein, aufgestellt, unterhalten und betrie-

ben werden, dass der bestmögliche Schutz der Gewässer vor Verunreinigung oder 

sonstiger nachteiliger Veränderung ihrer Eigenschaften erreicht wird (§ 62 WHG).  

Die Bestimmungen zur Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen richten sich nach den Vorgaben des Wasserhaus-

haltsgesetzes (WHG), des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(LWaG) sowie auf die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen (AwSV). 

 

8.3 Telekommunikation 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien. Telekommunikationsli-

nien/-anlagen werden gewöhnlich auf einer Grabensohle von 60 cm ausgelegt. 

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nach-

träglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus an-

deren Gründen möglich. 

In Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikationslinie ist die genaue Tiefenlage 

durch Querschlag zu ermitteln. Es ist die Originalüberdeckung wiederherzustellen, 

die Trassenbänder sind über die Anlagen neu zu verlegen. Bei Freilegung der Te-

lekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese durch geeignete 

Maßnahmen zu schützen und zu sichern. 
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Der Bestand und Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleis-

tet werden. 

 

8.4 Abfallrecht 

Die geplante Ausbringung von Gärresten unterliegt der Sorgfaltspflicht des Be-

treibers und der sachgerechten Anwendung der Gärrückstände als Düngemittel 

unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Düngegesetzes (DüngG).  

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von 

den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständig geordnete Ab-

fallentsorgung erfolgen kann.  

Bei der Baudurchführung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugesche-

hens anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß den 

Technischen Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 

zugeführt wird.  

Während der Erschließungs- und Baumaßnahmen aufgefundene Abfälle sind fach-

gerecht zu entsorgen.  

Vorliegend soll lediglich Investitions- und Planungssicherheit geschaffen werden. 

Sofern der Bau neuer Anlagen vorgesehen ist, sind im Bereich des Neubaus orien-

tierende Untersuchungen erforderlich.  

Sollten während der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffälligkeiten im 

Baugrund festgestellt werden, so ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz die Untere 

Bodenschutzbehörde zu verständigen.  

Bei Gewährleistung der Dichtheit aller versiegelten Lagerflächen, Behälter und Lei-

tungen, der fach- und umweltgerechten Ausbringung der Gärreste auf landwirt-

schaftliche Nutzflächen sowie der ordnungsgemäßen Versickerung bzw. Verduns-

tung des anfallenden unverschmutzten oder gering beeinträchtigten Nieder-

schlagswassers ist von keinen nennenswerten Auswirkungen auf den Bodenwas-

serhaushalt auszugehen. 

 

8.5 Brandschutz 

Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradlini-

ger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zur Verfügung zu stellen. 

Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster oder 

sonstiger, zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über der Geländeober-

fläche liegt, ist eine mindestens 3 m breite Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Die 

lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrt muss senkrecht zur Fahrbahn gemessen min-

destens 3,50 m betragen (DIN 14090).  

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuerwehr für den 

Katastrophen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast von mind. 10 t und 

einem zulässigen Gesamtgewicht von mind. 16 t befahren werden kann (DIN 

14090). 
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Zur Deckung des Löschwasserbedarfs ist nach dem Arbeitsblatt W 405 (07/1978) 

des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) für mind. 2 Stun-

den eine Löschwassermenge von mind. 1.600 l/min (96 m³/h) in maximal 300 m 

Entfernung zu gewährleisten.  

Diese Löschwassermenge muss zu jeder Jahreszeit zur Verfügung stehen und wird 

mit dem bestehenden Löschwasserbecken im nordwestlichen Geltungsbereich si-

chergestellt. Für die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen der Feuer-

wehr gilt die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken. 

Im Plangebiet ist bereits ein Löschwasserteich vorhanden, der die Kriterien für die 

Löschwasserbevorratung erfüllt. 
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9. Denkmalschutz 

9.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes M-V (DSchG 

M-V) eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

 

9.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraums keine Bo-

dendenkmale vorhanden. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige 

Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V (GVBI. M-V Nr. 

1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen 

und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Boden-

denkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Ver-

antwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentü-

mer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung 

erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
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10. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

 

Flächenbilanz: 

Flächen ohne Eingriff: 

  
Sondergebiet Energie aus Biomasse (SO EB I) 40.800 m² 

Straßenverkehrsfläche 5.379 m² 

Flächen für Maßnahmen, zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft. 

30.691 m² 

Wald 

Wasserflächen 

10.695 

1.584 m² 
 

 

Flächen mit Eingriff: 
 

Sondergebiet erneuerbare Energien (SO EE) 46.875 m² 
  

 

Zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird aus der Anlage 3 die Wertstufe ermittelt.  

Für den Geltungsbereich wird die Erweiterungsfläche (SO EE) auf der Sich alle 

Eingriffe vollziehen in die Biotope Intensivgrünland (GIM) und (OVU) eingeteilt.  

Die im Plangebiet verlaufenden Wirtschaftswege werden als teilversiegelt einge-

stuft, da sie überwiegend aus Betonplatten, Kies- und Sandwegen bestehen, die 

durch regelmäßige Nutzung stark verdichtet sind. 

Da die Übergänge zu den angrenzenden Flächen mit Bauschuttauflagen, Ablage-

rungen und vegetationsfreien Bereichen der ehemaligen Stallstandorte teilweise 

fließend verlaufen und der Biotopwert insgesamt niedrig ist, werden auch diese 

Bereiche aufgrund der vorhandenen Teilversiegelung und Bodenverdichtung eben-

falls dem Biotoptyp OVU – Wirtschaftswege, nicht- oder teilversiegelt zugeordnet. 

Aufgrund der hohen Verdichtung wird für den gesamten Bereich ein Versiegelungs-

grad von etwa 60 % angesetzt. 

Die Biotopwerte lauten wie folgt: 

GIM → 1,5 

OVU→ 0,4 (1-Versiegelungsgrad) 

 

Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 

Sobald der Abstand zu vorhandenen Störquellen weniger als 100 m beträgt, ist ein 

Lagefaktor von 0,75 anzunehmen. Als Störquelle ist die unmittelbar anliegende 

bestehende Biogasanlage, der landwirtschaftliche Betriebshof und die Landstraße 

anzusehen.  
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Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Bi-

otopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktions-

verlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der 

vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 

und dem Lagefaktor. 

Bio-

toptyp 

Fläche des 

beeinträch-

tigten Bio-

tops in m² 

Bio-

top-

wert 

Lage-

faktor 

EFÄ m² = Fläche * 

Biotopwert * Lage-

faktor 

Eingriffsflä-

chenäquiva-

lent [m² 

EFÄ] 

GIM 26.500 1,5 0,75 26.500 * 1,5 *0,75 29.812 

OVU 20.360 0,4 0,75 20.360 * 0,4 *0,75 6.108 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 35.920 

 

Zu 2.4 Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Bi-

otopen 

Biotope innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs ab einer Wertstufe von 3 

werden in die Berechnung von mittelbaren Beeinträchtigungen mit aufgenommen, 

wenn anzunehmen ist, dass die Biotope eine Funktionsbeeinträchtigung erfahren 

Die betroffenen Biotope, die mittelbar beeinträchtigt werden, befinden sich in der 

Wirkzone I 

Das betroffene geschützte Biotop Nährstoffreiches Stillgewässer (SE)wird mit ei-

nem Biotopwert von 6 bilanziert.  

Wirkzone Wirkfaktor 

I 0,5 

 

Fläche des beeinträchtigten Biotoptyps:  

Bio-

toptyp 

Fläche des 

beeinträch-

tigten Bio-

tops in m² 

Bio-

top-

wert 

Wirk-

faktor 

EFÄ m² = Fläche * 

Biotopwert * Lage-

faktor 

Eingriffsflä-

chenäquiva-

lent [m² 

EFÄ] 

SE 1.467 6 0,50 1.467 * 6 * 0,50 4.401 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 4.401 
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Zu 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Der max. zulässige Versiegelungsgrad des Sondergebietes EE wird mit einer GRZ 

von 0,4 festgesetzt.  

Somit ergibt sich eine max. Vollversiegelungsfläche von: 

Vollversiegelung: 0,4 x 46.875 = 18.750 m² 

Zur Berechnung des Eingriffes ist biotopunabhängig die vollversiegelte Fläche in 

m2 zu ermitteln und mit einem Zuschlag von 0,5 zu multiplizieren. 

Teil-/Vollversie-

gelte bzw.- über-

baute Fläche in 

m² 

Zuschlag für Teil-

/Vollversiegelung 

(0,2/0,5) 

EFÄ= Teil-/Vollversie-

gelte bzw.- überbaute 

Fläche * Zuschlag 

Eingriffsflä-

chenäqui-

valente EFÄ 

18.750 0,5 18.750 x 0,5 9.375 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 9.375 
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Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

EFÄ für Biotop-

beseitigung in 

m² 

+ 

EFÄ für Funkti-

onsbeeinträchti-

gung in m² 

+ 

EFÄ für Teil-/Voll-

versiegelung bzw. 

Überbauung in m² 

Multifunkti-

onaler 

Kompensa-

tionsbedarf 

[m² EFÄ] 

35.920 4.401 9.375 49.696 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs m² 

EFÄ: 
49.696 
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Zu 4.2 Auswahl von Kompensationsmaßnahmen 

Der Sichtschutzwall im östlichen Teil des Geltungsbereichs (Fläche D) soll als Feld-

hecke bepflanzt werden und teilweise für die Kompensation der Biotopbeseitigung 

verwendet werden. Bezug zur Fläche D. 

• Maßnahme lt. HzE 2.21 „Anlage von Feldhecken“ (KM-1) 

Zu 4.3 – 4.6 Ermittlung des Kompensationsumfangs 

Im Rahmen der Baugenehmigung Nr. 1118/24 wurde dem Vorhabenträger der 

Neubau von zwei landwirtschaftlichen Lagerhallen für Getreide, Heu und Stroh ge-

nehmigt. Aufgrund gestiegener Baukosten ist der Vorhabenträger nur in der Lage 

eine Lagerhalle zu errichten. Der Vorhabenträger beabsichtigt die in der Bauge-

nehmigung enthaltene Auflage für die Pflanzung einer 200 m langen, dreireihigen 

Feldhecke nun zu 50 % für die Kompensation der Biotopbeseitigung und Versiege-

lung im Rahmen des B-Planes zu verwenden ( 50% der Fläche D) 

Durch den Abriss von zwei alten Rinderställen und zwei Nebengebäuden sowie 

Entsiegelung von angrenzenden Flächen wird für den entsiegelten Bereich ein Zu-

schlag gegeben. 

 

Abbildung 3: Abriss von Hochbauten und Entsiegelung 

Fläche 

der 

Maß-

nahme 

[m²] 

x 

Kompen-

sations-

wert der 

Maßnahme 

 

x 
Leistungs-

faktor 
+ 

Entsiegelte 

Fläche x 

Entsiege-

lungszu-

schlag 

= 

Kompensati-

onsflächen-

äquivalent 

[m² KFÄ] 

626 x 2,5 x 0,5 + 
1.975 x 2,0 

= 5.382 
1.300 x 0,5 

Summe des multifunktionalen Kompensationsflächenäquiva-

lent [m² KFÄ]: 

5.382 
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Zu 5. Gesamtbilanzierung 

Das Eingriffsflächenäquivalent von 49.696 m² steht einem Kompensationsflächen-

äquivalent von 5.382 m² gegenüber. Daraus ergibt sich ein noch zu erbringender 

Kompensationsbedarf von 44.314 m² KFÄ. Dieser wird durch die Zuordnung 

einer zertifizierten Ökokontomaßnahme vollständig kompensiert. 

 


